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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1997

Norm

AußStrG §92

AußStrG §97 C

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Inventars können dem Notar, obwohl das gesetzlich nicht geregelt ist,

Aufträge vom Verlassenschaftsgericht erteilt werden. Es ist aber auch denkbar, daß das Inventar vom

Verlassenschaftsgericht ergänzt wird.
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